
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 5. Dezember 1990 

3922. Bau- und Niveaulinien 
Mit Schreiben vom 7. November 1990 ersuchte der Gemeinderat Wetzi-
kon um GenehmigUng seines Beschlusses vom 9. März 1988 betreffend 
die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien am Walenbach, öffentliches 
Gewässer Nr. 2, und am Burgtobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 3. 

Das gesetzliche Festsetzungsverfahren wurde ordnungsgemäss durch-
geführt. Die technische Überprüfung der Vorlage gibt zu keinerlei Bean-
standungen Anlass. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Wetzikon vom 9. März 1988 be-
treffend die Festsetzung von Bau- und Niveaulinien am Walenbach, öf-
fentliches Gewässer Nr. 2, und am Burgtobelbach, öffentliches Gewäs- 

,,,. ser Nr. 	im Abschnitt Adetswilerstrasse-Kemptnerbach in Kempten 
74, 	wird genehmigt. 	 • 

Massgebende Pläne: 
Nr. 1, Situation 1 : 500 (Baulinie) vom 9. März 1988 
Nr. 2, Längenprofil 1 : 500/50 (Niveaulinie) vom 9. März 1988 

II. Der Gemeinderat Wetzikon wird eingeladen, die vorstehende Ge-
nehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Wetzikon, 8622 Wetzikon (unter 
Rücksendung eines Plansatzes mit Genehmigungsvermerk), sowie an die 
Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 5. Dezember 1990 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

Roggwiller 
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